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Internationale Fliichtlingshilfe

Fliichtlingshilfe wurde zum ersten Mal un-
ter internationale Schirmherrschaft gestellt,
als Dr. Fridtjof Nansen (Norwegen) im
Jahre 1921 zum Hochkommissar des Vol-
kerbundes fiir Fliichtlinge ernannt wurde.
Seine Aufgabe war rein humanitir und be-
stand darin, bestimmten Fliichtlingsgrup-
pen Rechtsschutz und Soforthilfe zu gewih-
ren und sie bei der Umsiedlung zu unterstiit-
zen.

Das unter Nansen geschaffene Modell inter-
nationaler Fliichtlingshilfe wurde fast drei
Jahrzehnte lang beibehalten. Zur Bewilti-
gung neu entstandener Aufgaben wurden
verschiedene zwischenstaatliche Organisa-
tionen gegriindet, die wegen ihrer begrenz-
ten Amtsdauer ihren Nachfolgern stets
noch ungeloste Probleme hinterliessen. Erst
die Schaffung des Amtes des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen fiir Fliicht-
linge (UNHCR = United Nations High
Commissionar for Refugees) im Jahre 1950
entsprach der Notwendigkeit eines Man-
dats, das sich sowohl auf gegenwiirtige wie
auf zukiinftige Fliichtlinge erstreckt. Die
Aufgabe von UNHCR besteht darin,
Fliichtlingen internationalen Rechtsschutz
zu gewdhren und auf rein humanitirem und
unpolitischem Wege Dauerlosungen flr ih-
re soziale und wirtschaftliche Eingliederung
zu finden.

Von Nansen zu Sadruddin Aga Khan

Der erste internationale Versuch, die
menschlichen Probleme einer grossen Zahl
von Fliichtlingen (russische, armenische
und andere) zu 16sen, geht auf Fridtjof Nan-
sen zuriick, den ersten Hochkommissar des
Volkerbundes fiir Fliichtlinge (1921-1930).
Unter ihm konnten bereits eine ganze Reihe
von Titigkeiten entwickelt werden, die vom
Rechtsschutz — unter anderem der Schaf-
fung einer Kennkarte, spiter Nansenpass
genannt — bis zur Koordinierung unzihliger
Unterstiitzungsmassnahmen fiir Fliichtlin-
ge reichten. Der Volkerbund stellte Nansen
nur knappe Mittel zur Deckung der Verwal-
tungskosten zur Verfugung. Das Geld fiir
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die materielle Hilfe an die meist vollig be-
sitzlosen Fliichtlinge musste miihevoll von
verschiedenen Regierungen und Privator-
ganisationen zusammengetragen werden.
Nach Nansens Tod wurde seine Tétigkeit
durch das «Nansen-Amt» und ein im Jahre
1933 ernanntes «Hochkommissariat fiir
Fliichtlinge aus Deutschland» weiterge-
fiilhrt. Am I.Januar 1939 verschmolzen bei-
de zu einer einzigen Behorde, dem «Hoch-
kommissariat des Volkerbundes fiir Fliicht-
linge». Gleichzeitig wurde ein zwischen-
staatliches Fliichtlingskomitee (IGCR) er-
richtet; beide Institutionen arbeiteten eng
zusammen, und nach der Auflosung des
Volkerbundes tibernahm dieses Komitee
die Aufgaben des Hochkommissars des Vol-
kerbundes.

Inzwischen war, am 9. November 1943, die
«United Nations Relief and Rehabilitation
Administration» (UNRRA) ins Leben geru-
fen worden, wobei sich die Bezeichnung
«Vereinte Nationen» auf die damaligen Alli-
ierten bezieht und nicht auf die Vereinten
Nationen von heute. Die UNRRA war
nicht speziell im Hinblick auf Fliichtlinge
gegriindet worden, sondern zum Zwecke
der Planung, Koordinierung und Durch-
fihrung von Hilfsmassnahmen, zur Unter-
stlitzung von Kriegsopfern, die sich in Ge-
bieten aufhielten, welche unter der Kontrol-
le eines der Mitglieder der Alliierten stan-
den. Es handelte sich dabei in erster Linie
um die Beschaffung von Nahrungsmitteln,
Brennstoff, Bekleidung, Unterkunft und
anderen lebensnotwendigen Dingen. Diese
weitgesteckte Zielsetzung umfasste aller-
dings auch die Betreuung, den Unterhalt,
die Eingliederung und nicht zuletzt die Re-
patriierung der Staatsangehorigen der «Ver-
einten Nationen», die wihrend des Krieges
vertrieben worden waren und von denen
man annahm, dass sie in ihre Heimat zu-
riickkehren wiirden, sobald die Umstinde
es erlaubten. Es stellte sich jedoch heraus,
dass eine grosse Anzahl dieser Flichtlinge
nur ungern oder tberhaupt nicht zurtick-
kehren wollte, entweder weil alle Verbin-

dungen mit ihrem Ursprungsland abgebro-
chen waren, oder weil sich die Lage dort vol-
lig verandert hatte. Sie waren hauptsachlich
in Lagern untergebracht und bildeten, zu-
sammen mit Tausenden anderer noch nicht
umgesiedelter Fliichtlinge aus der Vor-
kriegs- und Kriegszeit, den Anfang des eu-
ropdischen Fliichtlingsproblems der Nach-
kriegszeit — ein Problem, das erst in den
sechziger Jahren weitgehend gelost werden
konnte. Nach Schitzungen gab es anfangs
1946 etwa 1 675 000 Personen, die in jeder
Hinsicht als Fliichtlinge zu betrachten wa-
ren und fiir die eine neue Heimat gefunden
werden musste.

In einer Entschliessung vom 12. Februar
1946 erklarte die Generalversammlung der
Vereinten Nationen — die selbst erst einige
Monate vorher gegriindet worden waren —,
dass das Fliichtlingsproblem seiner Trag-
weite und Natur nach von internationaler
Bedeutung sei und schuf die Internationale
Fliichtlingsorganisation IRO. Diese tiber-
nahm ab 1. Juli 1947 die Tétigkeit sowohl
von UNRRA wie von IGCR. Man glaubte,
dass sie nach vier Jahren ihre Arbeiten ab-
geschlossen haben wiirde.

Die IRO war fiir einen riesigen Aufgaben-
bereich zustdndig. Da sie in Lindern tétig
war, die am schwersten unter dem Krieg ge-
litten hatten, musste sie notgedrungen
Pflichten und Verantwortungen auf sich
nchmen, die unter normalen Umstdanden
den Regierungen dieser Liander zugefallen
wiren. Die IRO verwaltete ein ausgedehn-
tes Netz von Lagern. Sie gewihrte den
Fliichtlingen Rechtsschutz, solange diese
noch keine neue Staatsangehorigkeit besas-
sen oder die Rechte ihrer eigenen Staatsan-
gehorigkeit noch nicht wiedererlangt hat-
ten. Sie fithrte Verhandlungen tiber den Ab-
schluss von Umsiedlungsabkommen fiir
Flichtlinge, geleitete sie zu den Verschif-
fungshifen und beforderte sie in einer gross-
angelegten Aktion mit cigener Flotte in
tiberseeische Linder. Das Betreuungs- und
Versorgungsprogramm der IRO sah nicht
nur die Bereitstellung von Nahrungsmit-



teln, Unterkunft und anderen lebenswichti-
gen Diensten flir Hunderttausende von
Flichtlingen in deutschen, griechischen,
italienischen und osterreichischen Lagern
vor, ein Ziel war auch, die Fliichtlinge zur
reibungslosen Umsiedlung vorzubereiten,
wozu Berufsausbildung und &rztliche Be-
treuung gehorten.

Als die IRO nach Ablauf ihres Mandates
am |. Marz 1952 aufgelost wurde, hatte sie
mehr als eine Million Fliichtlinge europii-
schen Ursprungs in einer neuen Heimat an-
gesiedelt und rund 70 000 Personen die
Riickkehr in ihr Herkunftsland ermoglicht.
Insgesamt hatte sie mehr als 1 600 000
Fliichtlingen in irgendeiner Form geholfen.
Dies kostete die internationale Gemein-

schaft tiber 400 Mio Dollar. Trotz aller die-
ser Bemiihungen gelang es der IRO nicht,
das Problem der Nachkriegsfliichtlinge
vollstindig zu losen. Bereits im Dezember
1950 war von der Uno-Generalversamm-
lung das Amt des «Hochkommissars fiir
Flichtlinge» (United Nations High Com-
missioner for Refugees, UNHCR) gegriin-
det worden. Das neue Amt libernahm am
31. Januar 1952 die bisher von der IRO aus-
geiibten Schutzfunktionen fiir die Fliicht-
linge. Es verfiigte nicht {iber Mittel zur
Durchfiihrung von Hilfsprogrammen, son-
dern sollte in erster Linie internationalen
Rechtsschutz gewidhren und Dauerlosun-
gen fiir Fliichtlinge fordern. Das Mandat
von UNHCR lautete urspriinglich auf drei

Jahre und wurde bisher viermal um je fiinf
Jahre verlingert. Die laufende Amtszeit
dauert bis Ende Dezember 1973.

Der Hohe Fliichtlingskommissar wird auf
Vorschlag des Generalsekretirs der Verein-
ten Nationen von der Generalversammlung
gewdhlt. Er ist dieser und dem Wirtschafts-
und Sozialrat der Vereinten Nationen di-
rekt verantwortlich. Gegenwirtig ist Sa-
druddin Aga Khan (Iran) Hochkommissar.
Ein Exekutivkomitee, das vom Wirtschafts-
und Sozialrat bestellt wird, gibt dem Hohen
Fliichtlingskommissar Richtlinien fiir seine
Tatigkeit und berdt ihn auf Ersuchen in Fra-
gen des internationalen Rechtsschutzes. Die
Satzungen der UNHCR sahen bereits in ih-
rer ersten Fassung ein beratendes Komitee




fiir Fliichtlinge vor. Ein solches wurde im
September 1951 vom Wirtschafts- und So-
zialrat eingesetzt. Es erfuhr verschiedene
Verdnderungen und Erweiterungen und soll
erneut reorganisiert werden.

Das Amt des Hohen Flichtlingskommis-
sars hat die Aufgabe, Fliichtlinge innerhalb
seiner Mandatsbefugnis auf rein sozialer,
humanitdrer und unpolitischer Basis
Rechtsschutz zu gewédhren und Dauerlo-
sungen fiir ihre Probleme zu finden. Es ist
nicht zustdndig fiir Fliichtlinge, die von an-
deren Sonderorganen der Vereinten Natio-
nen betreut werden (zum Beispiel Palistina-
Fliichtlinge im Nahen Osten) noch fiir jene,
die gleiche Rechte und Pflichten besitzen
wie die Staatsangehdrigen ihres Gastlandes.

Internationaler Rechtsschutz
Hauptaufgabe des Amtes des Hohen
Fliichtlingskommissars ist es, Fliichtlingen
internationalen Rechtsschutz zu gewihren,
das heisst denjenigen, die nicht den Schutz
irgendeiner Regierung geniessen, bei der
Uberwindung von Schwierigkeiten helfen,
ihre Rechte und Interessen sichern und ver-
suchen, ihnen eine Rechtsstellung zu ver-
schaffen, die der eines Staatsbiirgers so nahe
wie moglich kommt. Der internationale
Rechtsschutz hat zum Ziel, den Fliichtlings-
status durch Einbiirgerung oder freiwillige
Repatriierung zu beenden. UNHCR ver-
folgt dieses Ziel, indem es zwischenstaatli-
che Abkommen zugunsten der Fliichtlinge
fordert, ihre Anwendung {iberwacht, ange-
messene Vorkehrungen fiir die Eingliede-
rung von Fliichtlingen seitens der jeweiligen
Regierungen anregt und den Fliichtlingen
die Erlangung der Staatsangehorigkeit ihres
Aufnahmelandes erleichtert.

Die wichtigsten Vertragswerke, welche die
Rechte und die Rechtsstellung der Fliicht-
linge definieren und kodifizieren, sind das
Abkommen {iber die Rechtsstellung der
Fliichtlinge vom 28. Juli 1951 und das spi-
ter in Erweiterung des Abkommens hinzu-
gefligte Protokoll. Bis Ende Juli 1971 waren
61 Staaten dem Abkommen und 47 dem
Protokoll angeschlossen.

Das Abkommen von 1951, im allgemeinen
«Fliichtlingskonvention» genannt, enthilt
eine umfassende Kodifizierung der Rechts-
stellung der Fliichtlinge. Dies bezieht sich
unter anderem auf das Recht auf Arbeit,
Ausbildung, soziale Sicherheit und Glau-
bensfreiheit. Das Abkommen setzt eine
Mindestnorm fiir die Behandlung der
Fliichtlinge fest; ausserdem heisst es darin,
dass die Unterzeichnerstaaten kein Recht
haben, einen Flichtling auszuweisen, aus-
ser aus Griinden der Staatssicherheit oder
der 6ffentlichen Ordnung, und es enthélt Si-
cherheitsklauseln, gemiss denen kein
Fliichtling ausgewiesen oder an die Grenze
eines Staates abgeschoben werden darf, in
dem sein Leben aus Griinden der Rasse, Re-
ligion, Staatsangehorigkeit, Zugehorigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder
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wegen seiner politischen Uberzeugung ge-
fahrdet ist. Das Abkommen enthilt iiber-
dies Bestimmungen iiber Fliichtlingsdoku-
mente, einschliesslich eines Reiseausweises
in Weiterfithrung der frither getroffenen
Vereinbarungen (Nansen-Pass, Londoner-
Reiseausweis).

Im September 1969 wurde an einer Konfe-
renz der Organisation fiir Afrikanische Ein-
heit (OAU) in Addis Abeba ein wichtiges
Abkommen iiber die besonderen Aspekte
des Fliichtlingsproblems in Afrika einstim-
mig angenommen. Es ist eine Erginzung
zum Abkommen von 1951 und zum Proto-
koll von 1967. Es ist zwar noch nicht in
Kraft getreten, aber viele afrikanische Staa-
ten handeln schon im Geiste dieses Abkom-
mens. Die «afrikanische» Fliichtlingskon-
vention definiert die Verantwortung der
Staaten beziiglich des Asyls und schliesst
das Prinzip ein, dass kein Fliichtling dazu
gezwungen werden darf, in sein Herkunfts-
land zuriickzukehren oder in irgendein an-
deres auszuwandern, in dem ihm Verfol-
gung droht. Dem Fliichtling ist jede Art
subversiver Tédtigkeit untersagt.

Ein weiteres bedeutsames Dokument ist die
von der Generalversammlung der Vereinten
Nationen am 14, Dezember 1967 angenom-
mene «Erklarung tiber das Asylrecht». Diese
unterstreicht, dass das Asylrecht nach wie
vor der Grundstein aller Arbeit auf dem Ge-
biet des Fliichtlingsschutzes ist. Ausserdem
wird das Prinzip des Verbots der Abweisung
an der Grenze (non-refoulement) betont,
Das Amt des Hohen Fliichtlingskommis-
sars, das Vertreter und Korrespondenten in
etwa vierzig Landern hat, namentlich sol-
chen mit grossem Fliichtlingszustrom, beréit
Fluchtlinge in Rechtsfragen und sorgt wenn
notig fiir Vertretung vor Gericht, Ganz all-
gemein verhilft es Fliichtlingen wieder zu ei-
ner gesicherten Existenz, und es erleichtert
ihnen den Zugang zu den Behorden, um die
mit ihrer Rechtsstellung verbundenen Pro-
bleme l6sen zu konnen.

Materielle Hilfe

Urspriinglich enthielt die UNHCR-Sat-
zung keine Bestimmungen fiir direkte mate-
rielle Unterstiitzung von Fliichtlingen, auch
nicht in dringenden Notfdllen; der Fliicht-
lingskommissar verfiigte iiber keine Mittel
zur Durchfiihrung von Hilfsprogrammen.
Angesichts der Notlage der Fliichtlinge, die
nach Beendigung der IRO-Tétigkeit noch
nicht umgesiedelt oder repatriiert waren, er-
michtigte die Generalversammlung den
Hohen Fliichtlingskommissar ein Jahr spi-
ter, Aufrufe zu erlassen, um die Mittel fiir
die Hilfe an die am schwersten betroffenen
Gruppen von Fliichtlingen zu erhalten; es
handelte sich um solche in Europa sowie im
Nahen und Fernen Osten. Die eingehenden
Gelder entsprachen in keiner Weise den Be-
diirfnissen, obwohl 1952 die Ford-Stiftung
tiber drei Mio Dollar spendete. 1954 wurde
der Hohe Fliichtlingskommissar mit der

Ausarbeitung eines Programms fiir Dauer-
16sungen beauftragt, was zur Schaffung des
Fliichtlingsfonds der Vereinten Nationen
(UNREF) fiihrte. Er diente vor allem zur
Finanzierung von Wohnungsbauten in den
Jahren 1954-1958, um den Fliichtlingen in
Europa die endgiiltige Wiederansiedlung zu
ermoglichen und die Lager aufheben zu
konnen.

Anfangs der sechziger Jahre wurde die Hilfe
an die europdischen Fliichtlinge von den
neuen Flichtlingsproblemen, die in ande-
ren Teilen der Welt, vor allem in Afrika,
entstanden, in den Hintergrund gedringt.
Es war inzwischen auch klar geworden, dass
sich UNHCR nicht nur mit dem internatio-
nalen Rechtsschutz begniigen konnte, son-
dern dariiber hinaus materielle Hilfe gewéh-
ren musste. Das Fliichtlingsproblem an sich
dnderte sich, und die stindig wechselnden
Umstidnde erforderten neue Arbeitsmetho-
den und neue Losungen. Aus dieser Ent-
wicklungentstanden die UNHCR-Hilfspro-
gramme, wie wir sie heute kennen.

Fast bei allen neuauftretenden Fliichtlings-
situationen geht es zunédchst darum, unmit-
telbare Not beseitigen zu helfen. Wihrend
der letzten Jahre traf dies vor allem in Afri-
ka zu, wo das Welterndhrungsprogramm
(eine Unterorganisation der Vereinten Na-
tionen) betrichtliche Mengen von Nah-
rungsmitteln fiir Fliichtlinge zur Verfiigung
stellte, bis diese ihre erste Ernte am neuen
Ort einbringen konnten. Nothilfe schliesst
neben der Beschaffung von Nahrungsmit-
teln auch arztliche Versorgung, Arzneimit-
tel, Kleidung und Decken ein sowie die Be-
reitstellung von Saatgut und landwirt-
schaftlichen Geriten. Ein einziges Mal in
der jiingsten Vergangenheit hat UNHCR
einen Notstand betrachtlichen Ausmasses
langfristig tiberbriickt, ndmlich als Tausen-
den von algerischen Fliichtlingen in Marok-
ko und Tunesien Asyl gewihrt wurde; denn
es konnte damit gerechnet werden, dass sie
in absehbarer Zeit in die Heimat wiirden zu-
riickkehren kénnen und wollen.

Freiwillige Repatriierung und Auswanderung
Die freiwillige Repatriierung wird als die
Ideallosung von Fliichtlingsproblemen be-
trachtet, und das Amt des Hohen Fliicht-
lingskommissars bemiiht sich, riickkehrwil-
ligen Fliichtlingen die Heimreise so weit wie
moglich zu erleichtern. Von jeher zogen je-
doch die meisten Fliichtlinge in Europa
Auswanderung in andere Linder vor. Die
gegenwirtigen  Auswanderungsbewegun-
gen spielen sich jedoch nicht mehr auf so
breiter Ebene ab wie in den ersten Nach-
kriegsjahren. UNHCR arbeitet diesbeziig-
lich eng mit den interessierten Regierungen,
dem Zwischenstaatlichen Komitee fiir euro-
pdische Auswanderung (CIME) und ver-
schiedenen Wohlfahrtsverbidnden zusam-
men. Seine Aufgabe besteht einmal darin,
mit den Regierungen iiber eine bestmogli-
che Neuansiedlung auswanderungswilliger



Bei Qala en Nahal, einer Stadt im siidlichen
Sudan, haben rund 20000 Fliichtlinge, die seit
1967 aus der dthiopischen Provinz Eritrea die
Grenze zum Sudan iiberschritten, eine neue
Heimat gefunden. Zwei grosse Wasserreser-
voire sind noch im Bau; bis zu ihrer Vollendung
wird das kostbare Nass in Tankwagen heran-
geschafft. Dank gemeinsamer Anstrengungen
der Regierung des Asyllandes und der inter-
nationalen Gemeinschaft werden die Fliichtlinge
bald fiir sich selbst sorgen konnen. Aber nicht
nur sie haben eine freundlichere Zukunft vor
sich; die Erschliessung der vorher wiistenhaften
Gegend kommt auch den Einheimischen zugute:
Feldfriichte, Baumwolle und andere Kulturen
gedeihen und gestatten einen bescheidenen
Handel, fiir die Kinder entstehen feste Schul-
hduser und die Erwachsenen konnen neue
Fertigkeiten erlernen, die Kranken erhalten
Pflege.

Viele der Fliichtlinge waren Nomaden. Am
neuen Siedlungsort wurden fiir sie die typischen
sudanesischen Rundhiitten gebaut, und sie ge-
wohnen sich an die Sesshaftigkeit.

Was man gelernt hat, hat man! Sudanesische
Fliichtlinge in Uganda folgen einem Vorbe-
reitungskurs fiir das Examen in die Sekundar-
schule.




Fliichtlinge — arbeitsfidhiger und behinder-
ter — zu verhandeln; zum andern regt
UNHCR die Staaten zur Liberalisierung
der Zulassungsbestimmungen filir Flicht-
linge an und zum Entwurf besonderer Ein-
wanderungsprogramme.

In jlingster Zeit hat die Auswanderung auch
ausserhalb Europas, namentlich als Losung
fiir Einzelfdlle, an Bedeutung gewonnen.
Dies betrifft sowohl afrikanische Fliicht-
lingsstudenten, die eine Umsiedlung inner-
halb Afrikas wiinschen, als auch eine wach-
sende Zahl solcher afrikanischer Fliichtlin-
ge, diein Stadten leben und bei denenes sich
hauptsédchlich um ehemalige Beamte, Ange-
horige freier Berufe, Kaufleute handelt. Auf
diesem Gebiet steht UNHCR mit dem Biiro
fiir Ansiedlung und Ausbildung der Fliicht-
linge in Verbindung, das im Rahmen der
Organisation fiir afrikanische Einheit
(OAU) errichtet wurde und seinen Sitz in
Addis Abeba hat.

Fiir die Mehrzahl der Fliichtlinge unter der
Zustindigkeit des Hohen Fliichtlingskom-
missars stellt die Eingliederung im Wohn-
sitzland heute die am ehesten zu verwirkli-
chende Dauerlosung dar. Sie soll den
Fliichtlingen dazu verhelfen, wieder selbst
ihren Lebensunterhalt bestreiten zu kon-
nen.

Die Fliichtlingsgebiete

Zu Beginn des Jahres 1971 wurde die Zahl
der Flichtlinge unter der Obhut des
UNHCR auf ungefihr zweieinhalb Millio-
nen geschitzt. Etwa die Halfte davon kann
als wirtschaftlich und sozial eingegliedert
betrachtet werden, das heisst, dass sie im
grossen und ganzen keine materielle Hilfe
durch das Amt mehr bendétigen, sie stehen
jedoch weiterhin unter dessen Rechts-
schutz.

So sind die in Europa noch verbliebenen
rund 650 000 Fliichtlinge heute grossten-
teils wirtschaftlich selbstindig, und das
Hauptgewicht der Tatigkeit des Hohen
Fliichtlingskommissars liegt in der Forde-
rung der Auswanderung und im Rechtsbei-
stand.

In Lateinamerika ist UNHCR fiir etwa
110 000 Fliichtlinge zustindig. Es gewéhrt
dort vor allem alten und behinderten Perso-
nen Unterstlitzung, die aus verschiedenen
Griinden nicht im Gastland cingegliedert
werden konnten.

Zu Beginn des Jahres 1971 unterstanden in
Asien 163 000 Fliichtlinge dem Mandat des
Hohen Fliichtlingskommissars. Hier han-
delt es sich vorallem um 66 000 Chinesen in
Macao und 64 000 Tibetaner in Indien und
Nepal. Die fiir diese Fliichtlinge aufgestell-
ten Programme zielen hauptsidchlich auf
ortliche Eingliederung ab und schliessen die
Errichtung landwirtschaftlicher Siedlungen
sowie Berufsausbildung, Verbesserung der
arztlichen Versorgung, Forderung des
Handwerks, Werkstitten fir Lehrlinge und
Beratungsstellen ein. UNHCR befasst sich
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ausserdem mit zahlreichen Aspekten der
Unterstiitzung von Fliichtlingen verschie-
densten Ursprungs im Mittleren Osten
(5000), den Vertragsstaaten am Persischen
Golf (500), der Republik Khmer (20 000)
und Vietnam (6000) schliesslich mit etwa
1000 Fliichtlingen europdischer Herkunft
auf dem chinesischen Festland, fiir die
Moglichkeiten zur Ansiedlung in anderen
Lindern gesucht werden.

Infolge der grossen Bevolkerungsbewegung
auf dem indischen Subkontinent, die im
Mirz 1971 begann und zu einem Zustrom
von mehreren Millionen pakistanischer
Fliichtlinge nach Indien fiihrte, richtete der
Generalsekretir der Vereinten Nationen an
die internationale Gemeinschaft einen Auf-
ruf zur Unterstiitzung dieser Fliichtlinge
und bestimmte das Amt des Hohen Fliicht-
lingskommissars als Zentralstelle fiir die
Koordinierung der Hilfsaktionen der Uno-
Sonderorganisationen.

In Afrika leben fast eine Million Fliichtlin-
ge, die zumeist direkter Hilfe bediirfen. Sie
verteilten sich anfangs 1971 wie folgt:
Aethiopien: 21 000 (aus dem Sudan) - Bots-
wana: 4000 (vor allemaus Angola) - Burun-
di: 40 000 (aus Zaire und Rwanda) — Sam-
bia: 16 000 (vor allem aus Angola, Mosam-
bik und Namibia) - Senegal : 67000 (vor al-
lem aus Portugiesisch Guinea, einige Hun-
dert aus andern Lindern Afrikas) — Sudan:
61 000 (vor allem aus Aethiopien, 6000 aus
Zaire und einige Hundert aus dem Tschad)
— Tansania: 71 500 (vor allem aus Mosam-
bik und Rwanda, kleinere Gruppen aus ver-
schiedenen anderen Lidndern) — Uganda:
180 000 (aus dem Sudan, Rwanda und Zai-
re) — Zaire: 490 000 (aus Angola, Rwanda,
Sambia und Sudan) — Zentralafrikanische
Republik: 27 000 (aus dem Sudan, Zaire
und Tschad).

Ausserdem betreut UNHCR weitere rund
17 000 Fliichtlinge, die in verschiedenen
afrikanischen Landern leben und zum Teil
Asyl gefunden haben. (Seither ergaben sich
neue grosse Fliichtlingsgruppen namentlich
in Burundi und seinen Nachbarlindern).
Auf Ersuchen der Regierungen von Gabun,
der Elfenbeinkiiste und Nigerias stellte das
Amt seine guten Dienste und technische
Hilfe fiir die Riickfithrung von rund 5000
nigerianischen Kindern zur Verfiigung, die
wihrend des Blirgerkrieges evakuiert wor-
den waren; die Repatriierung konnte im Fe-
bruar 1971 abgeschlossen werden.
Fliichtlinge in Afrika werden hauptsidchlich
durch Ansiedlung im Aufnahmeland -
meist in Agrargebicten — unterstiitzt. Das
Amt des Hohen Fliichtlingskommissars ar-
beitet eng mit den Regierungen der Asyllin-
der zusammen. Deren positive Haltung ge-
geniiber Fliichtlingen ist um so bemerkens-
werter, als die erst seit kurzem unabhiingig
gewordenen Entwicklungslander viele eige-
ne Probleme haben. Es sind erst wenige pri-
vate Wohlfahrtsorganisationen fir die
Flichtlinge in Afrika titig; meist sind die



Gastlander selbst und Sonderorganisatio-
nen der Vereinten Nationen fiir Entwick-
lungshilfe die Arbeitspartner von UNHCR.
Die Liga der Rotkreuzgesellschaften und
die nationalen Rotkreuzgesellschaften ha-
ben besonders zu Beginn der Fliichtlings-
welle in Afrika bei vielen Gelegenheiten eng
mit dem Amt des Hohen Flichtlingskom-
missars zusammengearbeitet, so wie es vor-
her in Europa und Nordafrika der Fall war.
Ausserdem ist der Lutherische Weltbund
mit seinen oOrtlichen Organisationen zum
Partner von UNHCR in Tansania und
Sambia geworden, wo eine grossangelegte
Ansiedlungsaktion in Agrargebieten durch-
gefiihrt wird.

In den ersten Phasen geht es darum, den
Fliichtlingen Lebensmittel, Kleidung, Un-
terkunft, einfache irztliche Hilfe und Aus-
bildung zu geben. Im nidchsten Stadium,
dem der Niederlassung, unterstiitzt das
Amt des Hohen Fliichtlingskommissars
Massnahmen zur Entwicklung der Land-
wirtschaft und trifft Vorkehrungen zum
Aufbau der Infrastruktur (Wasserversor-
gung, Strassen, Fahrzeuge, offentliches Ge-
sundheitswesen, Volksschulen usw.). Wenn
die Ernte zur Erndhrung der Fliichtlinge
ausreicht, und der Uberschuss verkauft
werden kann,—was wiederum die Anschaf-
fung anderer lebenswichtiger Giiter erlaubt
— konnen die Siedlungen als unabhidngig
von fremder Hilfe angesehen werden. In ei-
nigen Liandern Afrikas ist dann die Mog-
lichkeit gegeben, diese Siedlungen in weiter-

gefasste Entwicklungsprojekte aufzuneh-
men, mit dem Ziel, sowohl Fliichtlinge wie
Einheimische zu unterstiitzen. In diesem
Stadium endet die Ausrichtung materieller
Hilfe durch UNHCR und nur die des inter-
nationalen Rechtsschutzes wird weiterge-
fiihrt.

Alle Schwierigkeiten dieser Fliichtlinge
konnen jedoch nicht auf dem Wege der
Neuansiedlung in lindlichen Gebieten ge-
lost werden, denn es tauchen bereits neue
Probleme auf, denen in den kommenden
Jahren erhohte Aufmerksamkeit geschenkt
werden muss : Abwanderung der Fliichtlin-
ge in die grossen Stiadte, mit allen soziologi-
schen Folgen solcher Verschiebungen so-
wie das Problem behinderter Fliichtlinge,
das sich deutlich abzuzeichnen beginnt.

Finanzierung

Die Hauptverantwortlichkeit fir die
Fliichtlinge tragt grundséitzlich das Wohn-
sitzland, und wo die materielle Unterstiit-
zung von der Regierung, den ortlichen Be-
horden und Wohlfahrtsorganisationen
tibernommen werden kann, beschrankt sich
das Amt des Hohen Fliichtlingskommissars
darauf, den internationalen Rechtsschutz
der Fliichtlinge zu sichern, der in jedem Fall
so lange wiihrt, bis der Fliichtling eingebiir-
gert (oder repatriiert) ist. Neuerdings hat
sich aber UNHCR mit vielen unterstiit-
zungsbediirftigen Flichtlingen in Afrika
und Asien zu befassen. Zur Deckung des
Mindestbedarfs, fiir den andere Stellen

nicht aufkommen konnen, dienen die frei-
willigen Zuwendungen (vor allem Beitrige
von Regierungen) fiir die materiellen Hilfs-
programme, iiber die das Exekutivkomitee
jahrlich berat. Zur Finanzierung dieser Pro-
gramme kann der Hohe Fliichtlingskom-
missar in Krisensituationen zusatzlich auf
einen Notfonds von 500 000 Dollar zuriick-
greifen. Dieser Fonds ist im Laufe der Jahre
aus Riickzahlungen von Fliichtlingsdarle-
hen entstanden und wird weiterhin daraus
gespeist.

Die UNHCR-Hilfsprogramme dienen als
Basis fiir weitergehende Hilfsmassnahmen.
Sie sollen besonders die Gastlander zur Lei-
stung zusdtzlicher Beitrage anregen.

Der Hohe Fliichtlingskommissar betonte in
seiner Erkldrung vor dem Dritten Aus-
schuss der Generalversammlung, dass die
humanitidre Arbeit seines Amtes auf dem
Zusammenwirken staatlicher und zwi-
schenstaatlicher, offentlicher und privater
Initiativen beruht und dass davon ihr Erfolg
abhidngt. Das Amt kann nur dann seine
Aufgabe erfiillen, wenn ihm die Unterstiit-
zung und das Verstindnis all derer, die sich
mit Flichtlingsproblemen befassen, ge-
wiahrt wird. E.T.

(Aus dem Tatigkeitsbericht des Amts des Ho-
hen Fliichtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen, April 1972)

Angolesische Fliichtlingsfrauen in Zambia
machen in Gemeinschaftsarbeit, mit einfachen
Werkzeugen ausgeriistet, ein Feld urbar.




	Internationale Flüchtlingshilfe

